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Der Angeklagte hat durch sein strafbares Tun einen 
beträchtlichen Schaden herbeigeführt. Darin kommt eine 
erhebliche Negierung von staatlichen und persönlichen 
Interessen zum Ausdruck, denn die Höhe des im Verge
hensbereich liegenden Schadens stellt ein Kriterium dar, 
das die Folgen der Eigentumsstraftat charakterisiert. Die 
Negierung dieser Interessen ist für die Entscheidung, ob 
eine Strafe mit oder ohne Freiheitsentzug ausgesprochen 
wird, mitbestimmend.

Im vorliegenden Fall wies das Kreisgericht unter Be
zugnahme auf die Vielzahl der Straftaten außerdem auf 
eine hohe Intensität bei der Tatausführung hin. Die Viel
zahl der Handlungen erhöht hier die Schädlichkeit. Es ist 
jedoch zu beachten, daß sich die Intensität auf die Einzel
handlung bezieht.

Die einzelnen Handlungen des Angeklagten weisen 
aber keine besondere Intensität auf. Der Jugendliche hat 
das fremde Sparbuch aus dem Kleiderschrank genommen, 
zu dem jedes Familienmitglied Zugang hatte. Er legte es 
jeweils mit einem von ihm Unterzeichneten Auszahlungs
schein vor und legitimierte sich mit seinem Personalaus
weis. Irgendwelche Widerstände hatte er nicht zu über
winden, und er führte keine seine Handlungen verschlei
ernde Manipulationen aus. Diese Umstände hatten nicht 
unwesentlichen Einfluß auf die Entscheidung des Ange
klagten, die Straftaten wiederholt zu begehen. In der Art 
und Weise der Tatbegehung spiegeln sich die Jugendlich
keit und das hierin begründete noch nicht gefestigte Ver
antwortungsbewußtsein des Angeklagten wider. Sie sind 
gleichfalls schuldmindemd zu werten.

Das Kreisgericht hat aber auch das Verhalten des ju
gendlichen Angeklagten vor und nach den Straftaten un
genügend bei der Findung einer gerechten Strafe berück
sichtigt.

Der Jugendliche hat bisher eine positive Entwicklung 
genommen und sich gesellschaftsgemäß verhalten. Wäh
rend der Lehrausbildung unternahm er Anstrengungen, 
um gute Lern- und Ausbildungsergebnisse zu erreichen. 
Durch sein sonstiges diszipliniertes, zuverlässiges und 
hilfsbereites Auftreten wurde er von anderen Lehrlingen 
geachtet. Deshalb ist das Lehrlingskollektiv auch bereit, 
für ihn zu bürgen.

Seiner positiven Grundhaltung entspricht, daß er wäh
rend des Ermittlungsverfahrens und in der Hauptver
handlung geständig war und mit seinen Aussagen auch 
dazu beitrug, alle Tatumstände aufzuklären. Er hat die 
begangenen Handlungen bereut und ist bereit, die ihm 
mit der Bürgschaft übertragenen zusätzlichen Aufgaben 
zu erfüllen. Außerdem hat er mit der Übernahme von 
Schuldverpflichtungen gegenüber den Eltern, die für ihn 
den verursachten Schaden ersetzten, seine Wiedergutma
chungswilligkeit zum Ausdruck gebracht.

Trotz des beträchtlichen Schadens ist daher in diesem 
Fall eine Verurteilung auf Bewährung möglich, weil der 
nicht vorbestrafte jugendliche Angeklagte sich bisher 
positiv verhielt, er tatbezogen aus den begangenen Straf
taten richtige Schlußfolgerungen gezogen hat und in einem 
starken Kollektiv lernt und arbeitet, das seine weitere 
positive Entwicklung durch intensive Einflußnahme si
chert.

Das Urteil des Kreisgerichts war daher im Strafaus
spruch aufzuheben. Der Angeklagte wurde wegen Dieb
stahls von persönlichem Eigentum (Vergehen gemäß 
§§ 177 Abs. 1, 180 StGB) auf Bewährung verurteilt. Die 
Bewährungszeit wurde auf zwei Jahre festgesetzt.

Der Angeklagte würde verpflichtet, die Lehre im 
VEB K. bestmöglich abzuschließen, sich danach in diesem 
Betrieb an seinem Arbeitsplatz während der Bewährungs
zeit zu bewähren und einen angemessenen Teil seines Ar
beitseinkommens für die Tilgung seiner Schuldverpflich
tungen zu verwenden.

Die Bürgschaft des Kollektivs der Berufskraftfahrer
lehrlinge des VEB K. wurde bestätigt.

Für den Fall der schuldhaften Verletzung der Pflich
ten zur Bewährung wurde eine Freiheitsstrafe von einem 
Jahr und vier Monaten angedroht.
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